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 Veröffentlicht am 23.04.1996

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §73 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Bildet das Fehlen der geistigen und der körperlichen Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen den Grund für die

Entziehung der Lenkerberechtigung und hat die Behörde diese beiden Erteilungsvoraussetzungen unter den Begri8

der "gesundheitlichen Eignung" zusammengefaßt, hat sie Rechte des Besitzers der Lenkerberechtigung nicht verletzt.
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